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Bekanntmachung.
Nr . Bst . 1550/1 . 18 . K . R . A . .

betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebnng von
Hatzspanen aller Art.
Bom 16 . Februar 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums hiermit
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken ,
daß jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevor-
schristen nach § 6* der Bekanntmachung über die Sicher -
ftcllung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26 . April
1917 (Reichsgesetzbl. S . 376) und jede Zuwiderhand¬
lung gegen die Meldepflicht und die Pflicht zur Füh¬
rung eines Lagerbuches nach 5** der Bekanntmachung
über Auskunstspflicht vom 12 . Juli 1917 (Reichsgesetzbl .
S . 604 ) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des tzan -
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhal -
tnng llnzuverlässiger Personen vom Handel vom 23.
September 1915 (Reichsgesetzbl . S . 603) untersagt
werden .

8 1 .
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen :
Bei der Bearbeitung von Holz anfallende Sägespä¬

ne (Sägemehl ) , Hobelspäne und andere Holzspüne aller
Art (Holzwolleabfall , Drehspäne , Maschinenspäne usw .) .

Nicht betroffen sind Holzmehl , Holzwolle . Hau¬
späne und Essigholzspän « .

Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Be¬
kanntmachung sind Bestände bis 1000 kg und Men¬
gen , die im monatlichen Gesamtanfalle nicht mehr als
1000 kg betragen .

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
dis zu 10 000 Mk . wird , sofern nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , bestraft :

1 . :
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bri-

seiteschafft , beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft
oder kauft oder ein anderes Beräußerungs - oder Er-
werbsgeschäst über ihn abschlietzt :

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt :

4 . wer den erlassenen Ausführungsbesttmmungen zuwider¬
zuwiderhandelt .

* * Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund die¬
ser Bekanntmachung verpflichtet ist . nicht in Ser gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtig« oder unvollständige Angaben
macht , oder wer vorsätzlich Sie Einsicht in die Geschäftsbriefe
oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder Untersuchung
der Betriebseittrichtungen oder Räume verweigert, oder wer
vorsätzlich die vorgeschriebenen Laaerbücher einzurichten oder
z« führen unterläßt, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mk . oder mit einer
dieser Strafen bestraft , auch können Vorräte , die verschwiegen
worden sind , im Urteile als dem Staate verfallen erklärt
werden, ohne Unterschied , ob sie dem Auskunsstspflichtigen
gehören oder nicht .

Wer fahrlässig di« Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist . nicht in der gesetzten Frist er-
tritt ober unrichtige oder unvollständige Angaben macht , oder
wer fahrlässig di« oorgeschriebenrn Lagerbücher einzurichten oder
ß fuhren unterläßt , wird mit Geldstraft bis zu 3000 Mark

straft.b

§ 2 .
Beschlagnahme.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt.

8 3 .
Wirkung der Beschlagnahm«.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenständen verboten ist und rechtsgeschästliche Ver¬
fügungen über sie nichtig sind , soweit nicht eine Aus¬
nahme auf Gruud der folgenden Anordnungen erlaubt
wird . Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Ber -
sügungen gleich , die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Verwendungs -Erlaubnis .

Trotz der Beschlagnahme ist di? Perwendung der
beschlagnahmten Gegenstände zur Berfeuerung in dem
Betriebe gestattet , in dem sie anfallen .

8 5 .
Beräußerungserlaubms .

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und
Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände gestattet :

1 . an die Beschaffungsstelle für tzölzspäne und
Streumittel bei der Königlichen Intendantur der
militärischen Institute , Berlin W 30 , Biktoria -
Luise-Platz 8 , gemäß den Lieferungsbedingungen
dieser Beschaffungsstelle,

2 . mit besonderer Einwilligung der vorbezeichneten
Beschaffungsstelle .

Die Veräußerung und Lieferung der beschlagnahm¬
ten Gegenstände ist jedoch in jedem Falle nur zulässig,
sofern kein höherer Preis gezahlt wird , als der in der
Bekanntmachung , betreffend Höchstpreise von Holzspä¬
nen aller Art vom 16 . Februar 1918 (Bst . 1600/1 . 18.
K . R . A .) , festgesetzte Höchstpreis .

8 6.
Meldepflicht und Meldestelle.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Ge¬
genstände unterliegen einer Meldepflicht . Die Meldun¬
gen haben monatlich auf amtlichen Meldescheinen (§ 9)
zu erfolgen und sind an die Beschaffungsstelle für Holz¬
späne und Streumittel bei der Königlichen Intendantur
der militärischen Institute , Berlin W 30 , Biktoria -
Luise-Platz 8 , mit der Aufschrift „Beschlagnahme von
Holzspänen " postfrei zu erstatten .

8 ? .
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung sind verpflichtet :
1 . Personen , die beschlagnahmte Gegenstände der

in tz 1 bezeichnten Art im Gewahrsam haben.
2 . landwirtschaftliche und gewerbliche Unternehmer ,
3 . öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände

(z . B . auch staatliche Betriebe ) .

Zahrgans
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tik in ihrer aus bitterer Erfahrung geborenen neuen Ein¬
sicht , die mit kühler Klarheit des Denkens heißen Wil¬
len zur positiven politischen Tat verbinden muß , nun -
mehr bis zum glücklichen Ende bcharren wird . Nur
dadurch kann sie die von Herrn v . Kühlmann festgestellte
erhebliche Besserung der wahren Friedensaussichten voll
«uswerten . In Erwartung solchen Handelns u . Geschehens
möge die sonst recht naheliegende Erörterung unterblei¬
ben , ob der jetzt eingetretene Anfangserfolg nicht schon

umnm gesunven . ^ne oerzweislungsvouen molstyreie .die aus den Baltenländern immer dringlicher zu uns
herü^ rfchallen , sollen nicht u»gehört bleiben. Wirksa¬
me Maßnahmen werden ergriffen werden , um die ge-
quälle Bevölkerung vor dem Sengen und Plündern räu¬
berischer Horden sicherzustellen und dem Zustand völ¬
liger Gesetzlosigkeit ein Ende zu machen .

Die Eueren Polen .
Berlin , 21 . Febr . Bon zuständiger Seite erfahren

wir : In ganz Polen herrscht wieder Ruhe . Die Auf¬

gelegt . Kühlmanns Vermittlung ist es
ichtsamkeiten zu verhüten , aber der
inisteriums wird doch wohl erfolgen,
erden darf , daß sich in letzter Zeit wegen
1 Polen erhebliche Mißstimmung in
Deutschland zeigte. Interessant ist das
litärischen Polens . Das polnische Heer
verde», ein Teil trat zu den Russen

dort interniert . Während die Polen
rt : t sich jede Gemeinschaft mit den Deut -

1918 ersuchten jetzt die polnischen Truppen
. . t Heer, mit den Deutschen Kämpfen zu

t Frage stellt die „Köln . Ztg .
" an die

tzt so bitter über das ihnen widerfah -
klagen , indem sie schreibt : „Glück hat
ir der Tüchtige, sagt das Goethewort.
taaten und Völker so gut wie für den
n . Die Polen finden , daß sie Unglück
em Friedensschluß , der den Krieg zwi-
n ukrainischen Teil Rußlands beendet
tüchttg gewesen in diesem Kriege, daß

- schluß Glück unter allen Umständen
sen ? Man muß schon ein Pole sein ,
auf diese Frage den Mut für ein Ja

rserer Gefangenen in Rußland .
5ebr . Aus Meldungen , die jetzt nach
ßland eingehen , erkennt man deutlich,
alfchen Phrasen der Bolschewiki von
und Menschlichkeit bestellt ist . Die

c Gefangenen starrt von Schmutz und
geziefer. Die Unsauberkeit der russi-
iager erzeugt zahlreiche Krankheiten
Sterblichkeitszisfer unter den Gefange -
^ Angaben von einwandfreien Zeugen
recht so, hier sollen sie verrecken!

" hat
ffage ein Rohling von Lagerkomman -
- an Medikamenten und Berbandsstof -
batte ungereinigt immer wieder ver-
ollständig vom Eiter durchtränkt ist.
ckenden Krankheiten werden nicht in
ttergebracht . Knutenschläge und Fuß -
Tagesordnung . Und solche Greuel ge -
en Republik , die sich allen anderen so
1 vorkommt . Es ist hier dieselbe Sa -
aß der Bolschewismus sich im ganzen
msch darstellt . Was soll die Regier -
ng ist am Platze , nicht an den wehrlo -
erer Hand , sondern an den Blulmen -
g, die der Welt vorschwätzen, sie woll -

des Kapitalismus befreien, und die
1 viel grauenvolleres Joch aufzwingen ,
der Entfesselung aller niedrigen In -

nvaltherrschast der Roheit .
'
che Kurier in Berlin
ringetroffen.
febr . Der russische Kurier » der vor¬

deutschen Linien passiert hatte , traf
Berlin ein und überreichte die Frie -

Petersburger Regierung . Die Ur¬
em bekannten Petersburger Funk -
'reinstimmt , ist von Lenin und Trotz-

chalt der deutschen Antwortnote , die
nigen Tagen abgesandt werden kann ,
hende Beratungen gepflogen werden ,
riedensverhandlungen dürsten wieder
tattfinden , aber erst auf Grund eines
zuvor genau festgelegten Programms ,
e wird diese Bechandlungen in erster
osenderg führen . Der wird bereits in
nach Brest -Litowsk begeben , um dort

i Bechandlungen vorzubereiten . Bör¬
se Besprechungen ist natürlich , daß
von uns gestellten Bedingungen ein-

8ie neue Lage .
Berlin , 22 . Febr . Bon kompetenter Sette wird uns

berichtet : Die Gerüchte über den neuen Umsturz in
Petersburg haben keine Bestätigung erfahren . Wie man
in maßgebenden Kreisen Berlins die Lage Rußlands
beurteilt , scheint die Stellung Trotzkis und Lenins be¬
droht, aber noch nicht gefährdet. Die Nachrichten ans
Kopenhagen und dem Haag , die von der Flucht Trotz¬kis und Lenins in eine neutrale Botschaft oder nach Rigameldeten , können schon insofern nicht ganz stimmen, da
sie schon am 19 . Februar bekannt wurden , während am

,
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keine Macht auf Erden , die sie unter das russische Joch
zurückzwingen könne . T„asendmal lieber gehen wir
elend zugrunde mit unseren Frauen und Kindern, ehe
wir uns zwingen lassen , auch nur ein Wort von unse¬
rer Erklärung zurückzunehmen . W-

'r vertrauen fest ans
die Macht und die Hilfsbereitschaft Deutschlands und
wenden uns in letzter Stunde an das deutsche Volk
aller Parieirichtungen mit unserem Ruf um Rettung aus
schwerster Rot .

"

Der Krieg zur See .
Rene B« seukungen.

B« lin, 19 . Febr . (WB . Amtlich ! Im mittleren
Teile des Mittelmeeres haben unsere IW
pfer und zehn Segler versenkt , wodurch
Transportverkehr nach Italien geschäd
der vernichteten Dampfer, von denen <
Nationalität war , wurden aus stark g
zügen herausgeschossen. Eine U -Boote
eines Jweimasters-Raeschoners wurde
tillerietreffer eines U -Bootes schwer besä

Med « 23 000 Tonnen oerser
Berlin . 20. Febr . (WB . Amtlich .) Im

meer erzielten unsere U-Boote neue Erfolg
ienischen Transportoerkehr . 23 000 Br .-R .-3
delsschiffsrmnnes wurden von ihnen vernicht
senkten Schiffen befanden sich der italienisch
mit Kohlen von Marseille nach Livorno , die bei
Dampfer „ Newminster "

. „Abby"
(3114 Br .

(4406 Br .-R . -T .) und „Abukir " (3660 Br .
den versenkten Dampfern wurden aus ein
sicherten Geleitzug , einer aus Ierstörerdeckur

Das U-Boot -Ergebnis im
632000 Tonnen .

Berlin , 21 . Februar. Im Mor
durch kriegerische Maßnahmen der *M
samt 632 000 Brutto Register -Tonnen
Feinde nutzbaren Handelsschiffsraumes t
Damit beläuft sich das Ergebnis des e
uneingeschränkten U -Boot-Krieges auf !
Registertonnen .

im Handwerk untergebrachten Lehrling ist in erschreckendem Ma¬
tze zurückqegangen. Sie wandern vielfach ohne Rücksicht auf ihr
späteres Fortkommen ab zur Industrie , weil sie bei dieser höhe¬
re Löhn « erhalten . Das ist zum gröhten Schaden für den Lehr¬
ling wie auch für unser Wirtschaftsleben . Mit einer besseren Ent -
lolniung der Lehrlinge ist heute jeder verständige Meister ohne
weiteres einverstanden. Es kommt ihm keineswegs auf ein« billi¬
ge . jugendliche Arbeitskraft an . sondern er wird sein Hauptaugen¬
merk auf die Ausbildung des Lehrlings legen . Der Meister wird
auch dafür sorgen , dah der Lehrling nach 10 bis 15 Jahren ein
Kapital zur Verfügung bekommt, um sich stlbständig zu machen .
Es sollen daher die Eltern ihre Kinder an Ostern nicht nur einem
gelernten Berufe zufiihren , sondern auch nur einem Meister in
die Lehre geben , der eine Lehrlingsversicherung beim Landesver¬
band der bad. Gewerbe- und Handwerkeroereinigungen für den
Knaben abschlietzt . Der Lehrling erhält dann nach seiner Gesellen¬
zeit ein kleines Kapital von 500, 1000 , 1500 oder 2000 Mk .

4 Dom Neckar. 20. Febr . (Sta l liege ln .) Die Milch-
Händler einer süddeutschen Grotzstadt haben s. Z . den für sie lie¬
fernden Milchproduzenten ein« Reihe von „Stailregeln " zugehra
lassen , deren Beachtung wir manchem Milchlieferanien hiesiger
Gegend ebenfalls ans Herz legen möchten. Sie lauten : 1 . Halte
den Stall rein , hell und lustig : 2 . sorg« dafür , dah der Wärme¬
grad im Stall 12— 15 Gr . Eelsius beträgt : 3 . dein Vieh sei rein
und gesund ; 4 . sorg« für gutes Futter ; 5. gehe bei der Gewin¬
nung

'
von Milch möglichst reinlich um ; 6 . reinige das Euter vor

dem Melken ; 7 . reinig« und Kühle die Milch sofort nach dem
Melken ; 8 . denke stets daran , daß die Kuh ein empfindsames
Wesen ist ; 9. mische die stisch« Milch nicht mit der alten : end¬
lich 10. liefer« die Milch von Kühen , die gekalbt haben, erst
14 Tage nach dem Abkalben ab . — Dies« Regeln sind grotz-
gedruckt und auf Pappdeckel aufgezogen auf dem Lande auf-

^
9?«ckargemünt», 20 . Febr . (Tödlicher Ab st u r z .) Beim

R » <r»n non Räumen stürzte der 55iährige Taglohner Adam

Aus Nah und F
r Stnsheim, 21 . Febr . (Vortrag .) Ä

hält der hiesige Frauenverein seine H
lung im Gasthaus zum Löwen ab . Derselbe
beginnend der Bortrag des Herrn Geh . He
Drehler aus Karlsruhe über „ Kleinkinderfu
dieser Bortrag eine Frage von allergrötzter I
wird er der Allgemeinheit zugänglich gemacht
gen an eine sehr groß Zahl auswärtiger F
gm . Es ist darum zu hoffen, daß von hier
Zahlreiche Besucher einfinden werden. Im
Auswärts Kommenden findet die geschloffene
lunq erst nach dem Bortrage und der sich i
Besprechung statt . — (Bei den Einladungen
eine ist ein Versehen vorgekommen. Der
türlich nicht am 24 . März sondern am 2 4 .

0 Sinsheim , 21 . Febr . ( Zur Beru
wiederum die Zeit heran , wo sich eine große
jchen zur Wahl eines Berufes zu entscheide,

Bezirk- mdLMmrschitz im
und vom

Badischen Heimai
Sinsheim .

Im Anschlüsse an die am 8 . März d»
Uhr im Löwensaale statlfindende Gen «
Männerhilfsvereims Sinsheim findet eine öfs«
Ausschüsse statt mit folgender Tagesordnung :

1 . Tätigkeitsbericht.
2. Rechnungsablage.
3. Neuorganisation des Sammel - und

Mitglieder und Freunde sind freundlichfi
, Der Borsitzende :

Tritscheler .

j Farbbänder mit W
Ü sowie

| Kohlepapier «
H liefert in bester Qualität zu vortest

H Büromaschmen -Bertrieb Ca
= Heidelberg, Haupstr. 9. F
M — Verlangen Sie sofort Ange

ÄMIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll
Der Kriegsausschuß für Oele und

schließt
Anbanverträge für Somm <

Für Sommerrübsen . Leindotter,
werden außer den lohnenden Abnahm
zu lagen , für Senf außerdem eine
währt . Der Bezug von Ammoniak
vermittelt. Im Großherzogtum Baden
Gegend, der Anbau sowohl von Rübs
auch von Dotter und Senf empfohlen

Näheres über Abschluß der Ai
Bezug von Saatgut durch den unterzeicyirrieu nuimmniu '
när des Kriegsausschufses :

Gktreidebüro in Mannheim, Binnenhafenstr. 9/10.

tüdjliges nWddjen
bas lochen kann , ehrllch und brav
ist» in schönen Haushalt , lindert.
Ehepaar nach Heidelberg , Al-
»ert-Ueberlestr. II , gesucht .

8 8.
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung
der am Beginn des 16. Februar 1918 (Stichtag) , bei
den späteren Meldungen der am Beginn des ersten Ta¬
ges eines jeden Monats (Stichtag) tatsächlich vorhandene
Bestand maßgebend . Die erste Meldung ist bis zum
25 . Februar 1918 , die folgenden Meldungen sind bis
zum 10 . , Tage eines jeden Monats zu erstatten .

8 9 .
Meldescheine.

Die vorgeschriebenen amtlichen Meldescheine sind bei
der Bordruckverwallung der Kriegs-Rohstoff -Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Berlin
SW 48 . Verlängerte Hedemannstr . 10 , unter Angabe
der Bordrucknummer Bst . 2019b , postfrei anzufordern .
Die Anforderung soll auf Postkarte erfolgen und ist mit -
deutlicher Unterschrift und genauer Adresse zu versehen.
Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zu
der Beantwortung der gestellten Fragen nicht verwendet
werden . Bon den erstatteten Meldungen ist eine zweite
Ausfertigung (Abschrift , Durchschrift, Kopie) von dem
Meldenden bei seinen Geschäftspapieren zurückzubchalten .

Für Lagerstellen an verschiedenen Orten sind be¬
sondere Meldescheine auszufüllen.

8 w .

LMertmchführung und Auskunftserteilung .
Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen ,

aus dem der Bestand an meldepflichtigen Gegenständen
und chre Verwendung ersichtlich sein muß . Sofern der
Meldepflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt,
braucht er ein besonderes nicht einzurichten .

Bei zu meldenden Gegenständen , die im eigenen
Betriebe des Meldepflichtigen verfeuert werden , genügt
die schätzungsweise Angabe der monatlich verfeuerten
Gesamtmenge als Anfall und Abgang im Lagerbuch.

Beauftragten der Polizei - oder Militärbehörden ist
auf Anfordern zu gestatten , die Geschäftsbriefe und Ge¬
schäftsbücher einzusehen sowie Betriebseinrichtungen und
Geschäftsbücher einzusehen sowie Betriebseinrichtungen
und Räume zu besichtigen und zu untersuchen, in denen
zu meldende Gegenstände erzeugt , gelagert oder feilge¬
halten werden oder zu vermuten sind .

8 ii .

Anfragen und Anträge.
Anfragen und Anträge , welche diese Bekanntma¬

chung betreffen , sind an die Beschaffungsstelle für Holz -
-späne und Streumittel bei der Königlichen Intendantur
der militärischen Institute, Berlin W 30 , Biktoria -Lui-
se-Platz 8, zu richten . Sie haben auf dem Briefumschlag
sowie am Kopf des Briefes den Vermerk zu tragen „Be¬
trifft Beschlagnahme von Holzspänen .

"

8 12 .
Inkrafttreten .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 16 . Februar
1918 in Kraft . Gleichzeitig wird die Bekanntmachung
Btt. 600/8 . 17 . K . R . A . II . Ang . , betreffend Bestands¬
erhebung von Holzspänen aller Art, vom 29 . Sep -
twiber 1917 aufgehoben .

Karlsruhe , den 16 . Februar 1918.
Der stellvertretende kommandierende General

Isbert ,
Generalleutnant .

Bekanntmachung.
Nr . öst . 1600/1 . 18 . K. R. A .,

betreffend Höchstpreise von Holzspäne » aller Art.
Vom 16 . Februar 1918 .

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund deS
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915
(Reichs- Gesetzbl . S . 813) — in Bayern auf Grund der
Allerhöchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914 — , des
Gesetzes, betreffend Höchstpreise , vom 4 . August 1914
(Reichs-Gesetzblatt S . 339) in der Fassung vom 17.
Dezember 1914 (Reichs- Gesetzblatt S . 516) der . Bekannt¬
machungen über die Aenderungen dieses Gesetzes vom
2 i . Januar 1915 (Reichs- Gesetzbl . S . 25), vom 25 . Sep¬
tember 1915 (Reichs- Gesetzblatt S . 603 ), vom 23 . März
1916 (Reichs-Gesetzbl . S . 183) und vom 22 . März 1917
(Reichs- Gesetzbl. S . 253 ) mit dem Bemerken zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach
den in der Anmerkung * abgedruckten Bestimmungen be¬
straft werden.

Auch kann der Betrieb des Handeisgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 i .
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen :
Bei der Bearbeitung von Holz anfallende Säge¬

späne (Sagemehl ), Hobelspäne und andere Holzspäne
aller Art (Holzwolleabfall, Drehspäne , Maschinenspäne
usw.)

Nicht betroffen werden : Holzmehl, Holzwolle, Heu¬
späne und Essigholzspäne.

8 2.
Höchstpreise .

Der Verkaufspreis für die im § 1 bezeichnten tro¬
cken gelagerten Gegenstände darf nicht mehr betragen
als 2,50 Mk. für 100 kg in der Beschaffenheit , wie sie
im Betriebe anfallen, frei verladen in den Eisenbahnwa¬
gen oder in das Schiff der Verladestation .

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft :

1 . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet ;
2 . wer einen andern zum Abschluß eines Vertrages auffsr -

dert , d urch den die Höchstpreise überschritten werden , oder
sich zu einem solchen Vertrage erbietet ;

3 . wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung
(8 2 . 3 des Gesetzes , betreffend Höchstpreise ) betroffen
ist , beiseiteschafst , beschädigt ober zerstört ;

4 . wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum
Verkauf von Gegenständen , für die Höchstpreis « festgesetzt
sind, nicht nachkommt:

5 . wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise fest-

?
esetzt sind , den zuständigen Beamten gegenüber ver-
eimlicht ;

6 . wer den nach § 5 des Gesetzes , betreffend Höchstpreise ,
erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder
2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
zu bemessen , um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder
in den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte ; über¬
steigt der Mindestbetrag zehntausend Mark , so ist auf ihn zu
erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe
bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der
Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des
Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist : auch kann neben
der Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden. Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, er¬
kannt werden, ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht .

frscktbneje empfiehlt »i«
G. Becker'schr Bnchdruckerei

Pserdehme.KnhhMk
kauft jede » Quantum zu«
höchste« Preis

Bürstm- k PiuseWM
C. o. Molitor. Brette«.

«OiWIt
selbstgefertigte , und Teile, Zöpfe
aus prima Naturhaaren in ver¬
schiedenen Farben und Preis¬
lagen find zu haben bei

Georg Mutschler . Friseurmeister
Ausgezangene Haare w« den

angekauft.

1. | Ul WU ituvuu» tz».
2. Zucker -Zusatz für Kinder bis zu einem Jahr 750 gr.
3. Zuckerzusatz für alle Zuckermarken -Inhaber 250 gr.
4 . Kandiszucker ca. 50 gr. per Kopf ohne Aufrechnmrg.
5. Nudeln für alle Brock arten -Jnhaber 70 gr. pro Kopf .
6. Zwieback für Kranke und Kinder unter zwei Jahren , sonne

Personen über 70 Jahren . In Gemeinden mit Apotheken
wird d« Zwieback in Apotheken ausgegeben.

Einsheim , den 20. Februar 1918
Kommunaloerband.

Schristleitung : tz . Beck « ; Druck und Verlag : Gottlieb Beckrr'
sch« Buchdruckerei in Sinsheim .
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Dienstag, Donnerstag

und Samstag .

Bezugs - Preis
mit dem wöchtl . erscheinenden
Anttl. Perkündigungsblatt

durch die Post bezogen
« vnallich 82 Pfennig
am Postschalter abgeholt ,
durch den Briefträger und

unsere Austräger
frei ins Haus gebracht

Rer Landvole
Ginsheimer

General-Anzeiger für das

Gegründet
K\ WWUJ 18 3 9

Elsenz- und Schwarzbachtal

Anzeigen
kosten im Anzeigenteil die
Zeile (42 mm breit) 25 Pfg .
bei Platzoorschrist 30 Pfg .
im teMchen Teil (87 mm
breit) 50 Pfg . an erster Stelle
60 Pfg . Rabatt nach Tarif .

Schlutzd .Anzeigenannahme
8 Uhr vorm . , für umfang¬
reichereAnzeigen Tags zuvor

4 Uhr nachmittags .

Geschäftszeit 1/28—7, Sams¬
tags bis 6 Uhr . Sonntags

geschloffen .

Fernsprechanschluß Rr . 11 .

8 3.
Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen find zu
richten an die Beschaffungsstelle für Holzspäne und Streu-
Mittel bei der Königlichen Intendantur der militärischen
Institute, Berlin W 30, Viktoria -Luise-Platz 8.

§ 4 .
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 16. Februar
1918 in Kraft .

Karlsruhe , den 16. Februar 1918.
Der stellvertretende kommandierende General

Isbert,
Generalleutnant .

Verordnung.
Die Landlieferung an Hen für das Heer betreffend.

(Vom 7 . Februar 1918.)
Auf Grund der §8 4 und 9^ des preußischen Ge¬

setzes über den Belagerungszustaiw vom 4. Juni 1851
und auf Grund des Reichs -Gesetzes vom 11 . Dezember
1915 (Reichs -Gesetzblatt 1915 Seite 813) bestimme ich
im Interesse der öffentlichen Sicherheit für die zum Groß -
hexzogtum Baden und zu den Hohenzollernschen Landen
(Regierungsbezirk Sigmaringen) gehörigen Gebietsteile
meines Befehlsbereichs das Folgende:

§ 1 .
Rückstände der Lieferungsoerbände oder der Gemein¬

den auf die auf Grund der Verordnung des Reichskanz¬
lers vom 12. Juli 1917 über den Verkehr mit Heu aus
der Ernte 1917 (Reichs -Gesetzblatt 1917 Seite 599) aus¬
geschriebenen Landlieferungen an ) Heu für das Heer wer¬
den nach den Bestimmungen des Kriegsleistungsgesetzes
durch militärische Kommandos beigetrieben und zwangs¬
weise den militärischen ^öedarfsstellen zugeführt.

Die Entscheidung darüber, in welchen Fällen eine
solche Zwangsmaßnahme zur Anwendung zu kommen hat,
trifft von Fall zu Fall das stellvertretende Generalkom¬
mando des XIV . Armeekorps .

8 2.
Die Beitreibung nach 8 1 erstreckt sich nicht auf den

Eigenbedarf der Tierhalter bis zum Beginn der dies¬
jährigen Grünfütterung . Der zur Verfütterung im eige¬
nen Betrieb zugelassene Tagessatz wird jeweils bei An
ordnung der Beitreibung festgesetzt und dem Tierhalter
bekannt gegeben . Es ist verboten, über diesen Satz hin¬
aus im eigenen Betrieb Heu zu verfüttern.

§ 3.
Die Kosten des Beitreibungsverfahrens fallen dem

säumigen Lieferungsverband oder der säumigen Gemeinde
zur Last. Außerdem wird für die beigetriebenen Mengen
die dem Lieferungsverband oder der Gemeinde für Ver¬
mittlung und sonstige Unkosten zustehende Vergütung ein¬
behalten und es werden die zuständigen Heupreise um
je 10 Mark für die Tonne herabgesetzt . Zuständig ist
der amtlich festgesetzte Höchstpreis, welcher zu dem Zeit¬
punkte gültig war, an dem d 'r Lieferung hätte «rfolgen
sollen.

8 4.
Die Bezirksverwaltungsbehörden und Bürgermeister¬

ämter find .verpflichtet, den militärischen Beitreibungskom -
mandos jede gewünschte Auskunft zwecks Durchführung
der erforderlichen Maßnahmen zu erteilen und diese bei
Erfüllung ihrer Aufgaben in weitgehendstem Maße zu
unterstützen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die
Bestandsaufnahme und die Abfuhr der verfügbaren Vor.

tik in ihrer aus bitterer Erfahrung geborenen neuen Ein¬
sicht , die mit kühler Klarheit des Denkens heißen Wil¬
len zur positiven politischen Tat verbinden muß , nun -
mehr bis zum glücklichen Ende beharren wird . Nur
dadurch kann sie die von Herrn v . Kühlmann festgestellte
erhebliche Besserung der wahren Friedensaussichten voll
»uswerten . Zn Erwartung solchen Handelns u . Geschehens
möge die sonst recht naheliegende Erörterung unterblei¬
ben, ob der jetzt eingetretene Anfangserfolg nicht schon

3 —
rate . Alle Personen, welche nach den Bestimmungen die-
sei Verordnung zur Ablieferung von Heu im Beitret -
bungsverfahren aufgefordert werden, haben, sofern sie da¬
zu im Stande - sind, dieser Aufforderung unweigerlich Folge
zu leisten und die Leistung auf den bestimmten Zeitpunkt
zu erfüllen . Im Bedarfsfälle haben die Gemeinden
Hilfspersonen , Gespanne und Geräte zwecks Verladung
und Abfuhr der Vorräte zur Verfügung zu stellen .

8 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwider¬

handelt, oder zur Zuwiderhandlung -auffordert oder an¬
reizt, wird , wenn die bestehenden Gesetze keine höheren
Strafen bestimmen, mit Gefängnis bis zum einem Jahr,
beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder mit
Geldstrafe bis 1500 Mk . bestraft.

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Kraft .
Karlsruhe , den 7 . Februar 1918.
Der stellvertretende kommandierende General :

Isbert ,
General der Infanterie .

Verordnung.
Den Verkehr mit Hen ans der Ernte 1917 betreffend.

(Vom 14. Februar 1918 .)
Auf Grund der 88 8 und 9 der Verordnung des

Reichskanzlers vom 12 . Juli 1917 über den Verkehr mit
Heu aus der Ernte 1917 (Reichs - Gesetzblatt Seite 599)
wird verfügt :

8 1 .
Der 8 3 Ziffer 1 der Verordnung über den Ver¬

kehr mit Heu aus der Ernte 1917 vom 28 . Juli 1917
(Gesetzes- und Verordnungsblatt Seite 261) erhält fol¬
gende Fassung:

Bei freihändigem Ankauf des an die Heeresverwal¬
tung zu liefernden Heus durch den Lieferungsverband
oder die Gemeinde darf die Vergütung ^ für die Tonne
nicht übersteigen :

a) bei Heu von Kleearten (Luzeme, Esparsette, Rot¬
klee, Gelbklee, Weißklee usw .) von mindestens.
mittlerer Act und Güte . 180 Mk

b) bei Wiesen - und Feldheu (Gemisch von
Süßgräsern, Kleearten und Futterkräu¬
tern) von mindestens mittlerer Art und
Güte . 160 Mk.

Für gepreßtes Heu erhöht sich der Preis um 7 Mk. für
die Tonne.

Für Ware von minderer Att und Güte ist ein ent¬
sprechend niedrigerer Preis zu zahlen.

8 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün¬

dung in Kraft .
Karlsruhe , den 14. Februar 1918.

Grobherzogliches Ministerium des Iimerv.
von Bodman . Kohlhepp .

Bekanntmachung.
Wir bringxn nachstehendes zur öffentlichen Kenntnis :
Die Vorschriften über die bei Gespannanfuhr von

Heu und Stroh zu den militärischen Magazinen i .n Be¬
reiche des 14 A. K. zu gewährende Vergütung sind wie
folgt geändert worden :

Für die Fahrt vom Lagerort zum Magazin darf
unter Abzug des Weges vom Lagerort zur Verladestelle

i>ruiim yquiuHrn . .int verzmeqluttysvonen inuiiajme .die aus den Baltenländern immer dringlicher zu uns
helüberfchallen , sollen nicht ungehört bleiben . Wirksa¬
me Maßnahmen werden ergriffen werden , um die ge¬
quälte Bevölkerung vor dem Sengen und Plündern räu¬
berischer Horden sicherzustellen und dem Zustand völ¬
liger Gesetzlosigkeit ein Ende zu machen.

Me Herren Polen.
Berlin, 21 . Febr . Bon zuständiger Seite erfahren

wir : In ganz Polen herrscht wieder Ruhe. Die Auf-

79 . Jahrgang
i-degt . Kühlmanns Vermittlung ist es
ichtsamkeiten zu verhüten , aber der
inisteriums wird doch wohl erfolgen ,
erden darf , daß sich in letzter Zeit wegen
1 Polen erhebliche Mißstimmung in
Deutschland zeigte . Interessant ist das
litärischen Polens . Das polnische Heer
verden , ein Teil trat zu den Ruffen

dort interniert. Während die Polen
t sich jede Gemeinschaft mit den Drut-
'rsuchten jetzt die polnischen Truppen
t Heer, mit den Deutschen Kümpfen zu
1 Frage stellt die „Köln . Ztg .

" an die
tzt so bitter über das ihnen widerfah -
klagen , indem sie schreibt : „Glück hat
:r der Tüchtige, sagt das Goethewort.
taaten und Völker so gut wie für den
n . Die Polen finden , daß sie Unglück
em Friedensschluß, der den Krieg zwi-
n ukrainischen Teil Rußlands beendet
tüchttg gewesen in diesem Kriege, daß

rschluß Glück unter allen Umständen
sen ? Man muß schon ein Pole sein,
auf diese Frage den Mut für ein Ja

rserer Gefangenen in Rußland.
5ebr . Aus Meldungen, die jetzt nach
ßland eingehen , erkennt man deutlich ,
Äschen Phrasen der Bolschewiki von

und Menschlichkeit bestellt ist . Die
r Gefangenen starrt von Schmutz und
geziefer . Die Unsauberkeit der russi-
lager erzeugt zahlreiche Krankheiten
Sterblichkeitsziffer unter den Gefange-
Angaben von einwandfreien Zeugen
recht so, hier sollen sie verrecken !

" hat
isage ein Rohling von Lagerkomman -
s an Medikamenten und Berbandsstof-
batte ungereinigt immer wieder ver-
ollständig vom Eiter durchtränkt ist.
ckenden Krankheiten werden nicht in
ltergebracht . Knutenschläge und Fuß-
Tagesordnung . Und solche Greuel ge-
en Republik , die sich allen anderen so
1 vorkommt . Es ist hier dieselbe Sa -
aß der Bolschewismus sich im ganzen
rusch darstellt . Mrs soll die Regier-
lng ist am Platze, nicht an den wehrlo-
erer Hand, sondern an den Bllltmen-
g , die der Welt vorschwätzen, sie woll -
- des Kapitalismus befreien , und die
rt viel grauenvolleres Joch aufzwingen,
der Entfesselung aller niedrigen In-

.'waltherrschast der Roheit .
,
'
che Kurier in Berlin
ringetroffen.
kbr . Der ruffische Kurier, der vor¬

deutschen Linien passiert hatte, traf
Berlin ein und überreichte die Frie-

Petersburger Regierung. Die Ur -
»em bekannten Petersburger Funk -
weinstimmt, ist von Lenin und Trotz-

lhalt der deutschen Antwortnote, die
nigen Tagen abgesandt werden kann ,
hende Beratungen gepflogen werden ,
riedensoerhandlungen dürsten wieder
tattfinden, aber erst auf Grund eines
zuvor genau fest gelegten Programms ,
e wird diese Dechandlungen in erster
osenberg führen . Der wird bereits in

nach Brest-Lstowsk begeben , um dort
i Dechandlungen oorzubereiten . Bör¬
se Besprechungen ist natürlich , daß
von uns gestellten Bedingungen ein -

Die neue Lage .
Vernn , 22 . Febr . Bon kompetenter Seite wird uns

berichtet : Die Gerüchte über den neuen Umsturz in
Petersburg haben keine Bestätigung erfahren . Wie man
in maßgebenden Kreisen Berlins die Lage Rußlands
beurteilt , scheint die Stellung Trotzkis und Lenins be¬
droht , aber noch nicht gefährdet. Me Nachrichten aus
Kopenhagen und dem Haag , die von der Flucht Trotz¬kis und Lenins in eine neutrale Botschaft oder nach Riga
meldeten , können schon insofern nicht ganz stimmen , da
sie schon am 19 . Februar bekannt wurden , während am
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keine Macht auf Erden, die sie unter das russische Joch
zurückzwingen könne . T „asendmal lieber gehen wir
elend zugrunde mit unseren Frauen und Kindern , ehe
wir uns zwingen lassen, auch nur ein Wort von unse¬
rer Erklärung zurückzunehmen . W r vertrauen fest auf
die Macht und die Hilfsbereitschaft Deutschlands und
wenden uns in letzter Stunde an das deutsche Volk
aller Parteirichtungen mit unserem Ruf um Rettung aus
schwerster Not .

"

Der Krieg zur See.
Neue B« senkungen .

B« lin, 19 . Febr . (WB . Amtlich .! 3m mittleren
Teile des Mittelmeeres haben unsere U
pfer und zehn Segler versenkt, wodurck
Transportverkehr nach Italien geschä
der vernichteten Dampfer, von denen
Nationalität war , wurden aus stark ,
zügen herausgeschossen. Eine U -Bool
eines Zweimasters -Raeschoners wurde
lillerietreffer eines U -Bootes schwer bei

Meder 23 000 Tonnen vers
Berlin , 20 . Febr . (WB . Amtlich .) Ir

meer erzielten unsere U-Boote neue Erfo
»«Nischen Transportoerkehr . 23 0VV Br .-R -
delsschisfsrmrmes wurden von ihnen verniä
senkten Schiffen befanden sich der italienisc
mit Kohlen von Marseille nach Livorno , die b
Dampfer „ Newminster"

, „Abby"
(3114 B >

(4406 Br .-R . -T .) und „Abukir "
(3660 B

den versenkten Dampfern wurden aus ein
sicherten Geleitzug , einer aus Ierstörerdecku

Das U-Boot -Ergebnis i«
632000 Tonnen .

Berlin . 21 . Februar. Im Mo
durch kriegerische Maßnahmen der *90
samt 632 000 Brutto Register -Tonner
Feinde nutzbaren Handelsschiffsraumes
Damit beläuft sich das Ergebnis des
uneingeschränkten U -Boot- Krieges auf
Registertonnen .

im Handwerk unterqebrachten Lehrling ist in erschreckendem Ma¬
tze zurückqegangen. Sie wandern vielfach ohne Rücksicht auf ihr
späteres Fortkommen ab zur Industrie , weil sie bei dieser höhe¬
re Löhne erhalten . Das ist zum grüßten Schaden für den Lehr¬
ling wie auch für unser Wirtschaftsleben . Mit einer besseren Ent -
lolmung der Lehrlinge ist heute jeder verständige Me -ster ohne
weiteres einverstanden. Es kommt ihm keineswegs auf « ine billi¬
ge . jugendliche Arbeitskraft an . sondern er wird sein Hauptaugen¬
merk auf die Ausbildung des Lehrlings legen . Der Meister wird
auch dafür sorgen, daß der Lehrling nach 10 bis 15 Jahren ein
Kapital zur Verfügung bekommt, um sich selbständig zu machen .
Es sollen daher die Eltern ihre Kinder an Ostern nicht nur einem
gelernten Berufe zuführen , sondern auch nur einem Meister in
die Lehre geben , der eine Lehrlingsoersicherung beim Landesver¬
band der bad . Gewerbe- und Handwerkervereinigungen für den
Knaben abschlietzt . Der Lehrling erhält dann nach seiner Gesetten-
zeit ein kleines Kapital von 500, 1000 , 1500 oder 2000 Mk .

CRöffii/nmrt h/tc« ihn Ulf

4 Dom Neckar. 20 . Febr . (Stallregeln .) Die Milch-
Händler einer süddeutschen Grotzstadt haben s. I . den für sie lie¬
fernden Milchproduzenten « ine Reihe von . Stallregeln zugeh««
lassen , deren Beachtung wir manchem Milchlieseranlrn hiesiger
Gegend ebenfalls ans Herz legen möchten . Sie lauten : 1 . Halte
den Stall rein , hell und lustig : 2 . sorg« dafür , datz der Wärme¬
grad im Stall 12— 15 Gr . Celsius beträgt : 3 . dein Vieh sti reis
und gesund : 4 . sorge für gutes Futter ; 5 . gehe bei der Gewin¬
nung von Milch möglichst reinlich um : 6. reinige das Euter vor
dem Melken : 7 . reinig« und Kühle die Milch sofort nach dem
Melken : 8 . denk« stets daran , datz die Kuh ein empfindsames
Wesen ist : 9 . mische die ftisch« Milch nicht mit der alten : end¬
lich 10. liefere die Milch von Kühen , die gekalbt haben, erst
14 Tage nach dem Abkalben ab . — Diese Regeln sind grotz-
gedruckt und auf Pappdeckel aufgezogen auf dem Lande auf-
^ ^

Äckargemünd , 20. Febr . (Tödlicher Absturz .) Beim
Butzen non Bäumen stürmte der 55sahrige Taglohner Adam

Aus Nah und Ä
+ Sinsheim , 21 . Febr . (Vortrag .) '1

hält der hiesige Frauenverein seine Sj
tun fl im Gasthaus zum Löwen ab . Derseln
beginnend der Dortrag des Herrn Geh. H»
Dretzler aus Karlsruhe über . Kleinkinderft
dieser Bortrag eine Frage von allergröhter i
wird er der Allgemeinheit zugänglich gemacht
gen an eine sehr groß Zahl auswärtiger 2
gen. Es ist darum zu hoffen, daß von hie :
zahlreiche Besucher einfinden werden. Im
Auswärts Kommenden findet die geschlossene
lunq erst nach dem Vortrage und der sich
Besprechung statt . — (Bei den Einladunger
eine ist ein Versehen vorgekommrn . Der
türlich nicht am 24 . März sondern am 2 4 .

0 Sinsheim , 21 . Febr . ( Jur Beru
wiederum die Zeit heran , wo sich eine große
scheu zur Wahl eines Berufes zu entscheidei

Bezirk;- md.SNMischiitz m
und vom

Badischen Heimai
Sinsheim .

Im Anschlüsse an die am S. März VS
Uhr im Löweusaale stattfindende Gen ,
Männerhilfsvereims Sinsheim findet eine öff,
Ausschüsse statt mit folgender Tagesordnung :

1 . Tätigkeitsbericht.
2. Rechnungsablage.
3. Neuorganisation des Sammet - und

Mitglieder und Freunde sind freundlichf
Der Borfitzende :

Tritscheler .

| Farbbänder mit W
Er sowie

| Kohlepapier,
H liefert in bester Qualität zu Vorteil

H Büromaschiuen-Bertrieb Ca
H Heidelberg, Haupstr . 9. F
= — Verlangen Sie sofort Ang,

^ Hniumiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiiiiitiiiii

— 4 —
der nächsten Eisenbahnstation bis zu 1 Mk. für den Zent-
aer bezahlt werden. Hierfür wird folgender Tarif fest¬
gesetzt : 7 Pfennig für den Zentner, zu vervielfachen
mit der Zahl der Kilometer.

Beispiele : Ort A . Entfernung zum Magazin 6 km
zur Bahnstation 2 km, Gewicht der Ladung 20 Zentner
Vergütung 20 x 7 x 4 = 5,60 Mk.

Ort L. Entfernung zum Magazin . 20 ^km, zur
Bahnstation 5 km, Gewicht , der Ladung 20 Zentner ;
Vergütung 20 | x 7 x 15 — 21 Mk., zu kürzen auf
20 Mk., nämlich höchstens . ! . Mk. ,für den Zentner .

Ort 6. Entfernung zum Magazin 17 Km, zur Bahn¬
station 3 Km, Gewicht der Ladung 30 Zentner ; Vergü¬
tung 30 x 7 x 14 — 29,40 Mk.

Diese Vergütungen werden gewährt , um die Anfnhr
mit Gespann zu fördern und damit die Bahnen zu ent¬
lasten . Viele Besitzer werden daher diese Anfuhlj . vorzie¬
hen, wenn ihnen der damit verbundene geldliche Vorteil
bekannt ist.

Sinsheim , den 10. Februar 1918.
Vttoh. Bezirksamt .

Gemäß einer kriegsministeriellen Verfügung kann der
zum Pressen des an die Militär Futter-Ankauf - und
Sammelstelle Heidelberg zu liefernden Strohs erforderliche
Bindedraht gegen Erstattung der Selbstkosten von der
genannten Stelle bezogen werden .

Sinsheim , den 21 . Februar 1918.
_ jgc, Bezirksamt . _

Bekanntmachung.
Vom 18 . Februar ds. Js . ab gelangen an Stelle

der seitherigen Brothefte Brotkarten ^ zur Ausgabe mit
der Gültigkeitsdauer der Fleischkarte . Die seitherigen
Brotmarken verlieren mit der Einführung der neuen
Brotkarte ihre Giltigkeit. Mißbrauch wird strenge bestraft .

Sinsheim , den 6 . Februar 1918 .
Großh . Bezirksamt .

Die Geschäftsräume der
Badischen Nährmittel-, Gemüse- und Obstversorgung

(Verwaltungsabteilungen )
befinden sich nunmehr

Friedrichsplatz 11
Fernsprecher Nr . 5185.

Zur Vermeidung der häufigen Zustellungsverspätt
ungen wird gebeten auf den Schreiben den Zusatz : „beim
Großh . Statistischen Landesamt " oder „ im Großh . Mini¬
sterium des Innern" wegzulassen , von der persönlichen
Adressierung an den Unterfertigten bei dienstlichen Schrei¬
ben abzusehen .

Badische Nährmittel-, Gemüse- und Obstversorgnng.

Verordnung.
Bom 3 . September 1917.

Di« Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten betreffend .
Auf Grund des § 1 der Verordnung des Bundes¬

rats vom 30 . August 1917 (Reichs -Gesetzblatt Seite
745) über die Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
wird verordnet , was folgt :

8 1 .
*

Der Kriegsausschuß für Oele und
schließt

Anbauvertrage für Somm ,
Für Sommerrübsen , Leindotter,

werden außer den lohnenden Abnahm
zu lagen , für Senf außerdem eine
währt . Der Bezug von Ammoniak
vermittelt. Im Großherzogtum Bader
Gegend, der Anbau sowohl von Rübs
auch von Dotter und Senf empfohlen

Näheres über Abschluß der Ai
Bezug von Saatgut durch den unterzeiû «^»«» «vumtmuiv
när des Kriegsausschusses:

Grtreidebüro in Mannheim, Binnenhafenstr. 9/10.

gichtiges Milchen
das lochen kann, ehelich und brav
ist, in schönen Haushalt , kinderl .
Ehepaar nach Heidelberg , Al-
»ert-Ueberlestr. 11 , gesucht .

Die Großherzoglichen Bezirksämter werden ermäch¬
tigt , anzuordnen , daß in Gemeinden , in denen ein Auf¬
treten von Getreidebrand arten oder von Schneeschimmel
(Fusarium ) festgestellt ist , das zur Aussaat bestimmte

Saatgut von Weizen , Roggen , Dinkel , Hafer rechtzei¬
tig einer Beizung unterzogen wird .

8 2.
Gemeinden , für die eine Anordnung nach tz 1 er¬

gangen ist , haben die erforderlichen Einrichtungen zum
Beizen auf Kosten der die Beizung benützenden Landwir¬
te zu treffen .

8 3-
Wer den erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt ,

wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld¬
strafe bis zu 10000 Mk . oder mit einer dieser Strafen
bestraft .

8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Kraft .
Karlsruhe , den 3 . September 1917.

Großh« zogliches Ministerium des Iuueru.
Der Ministerialdirektor :

„ Pfisterer . Dr . Schühly .
Vorstehende Bekanntmachung bringen wir wieder¬

holt zur öffentlichen Kenntnis .
Sinsheim , den 13 . Februar 1918 .

Kr. Bezirksamt.

Die Kandiszuckerhöchstprerfebetr.
Auf Grund des tz 1 der Bekanntmachung des Reichs¬

kanzlers vom 10. April 1916 R . G. Bl . S . 261 werden
die Höchstpreise für den Kleinhandel mit Kandiszucker mit
sofortiger Wirkung wie folgt festgesetzt :
für weißen Kandis 52 Pfg . für das Pfd.

„ farbigenKandis (außer schwarzem ) 50 „ „ „ „
„ schwarzen Kandis 54 „ „ „ „Die Höchstpreise find Höchstpreise im Sinne des Gesetzes ,betr. Höchstpreise vom 4. 8 . 14 in der Fassung der Be¬

kanntmachung vom 17 . 12. 14 R. G. BI . S . 513 in Ver¬
bindung mit der Bekanntmachung vom 21 . 1 . 1915 R
G . Bl . S . 25 und vom 23 . 9 . 1915 R. G. BI. S . 603 .

Wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet wird
mit Geldstrafe bis zu 3000 Mk. oder im Unvermögens¬
falle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.

Sinsheim , den 24. Januar 1918.
Kommunalverband.

Musterung
für die landesbommissarischm Distrikte _

Karlsruhe , Freiburg i. Br . , Konstanz
der im Fahre 1900 geborenen

österreichisch-ungarischen LaNdsturmpflichttgen .
Laut Verordnung des kaiserlichen und königlichen

Kriegsministeriums werden die im Jahre 1900 gebore¬
nen Musterungspflichtigenösterreich. oder ungar. Staats-
angchörigkeit bezw . die Dienstpflichtigen bosnisch -herze-
gowinischer Landesangehörigkeit hiermit aufgefordert ,
sich bei dem k . u . k . österreichisch -ungarischen Konsulat in
Karle-ruhe unter Angabe des Geburtsjahres und des Ge-
burtsoites , sowie der Heimatsqemeinde sofort schrift¬
lich zu melden .

Die zur Musterung Erscheinenden haben nebst chren
heimatlichen Ausweispapieren (Reisepaß , österr . oder
Ungar . Arbeitsbuch , Heimatschein ) zum Nachweis ihrer
Personsidentität unbÄirqt zwei unaufgezogene , von
der Ortsbehörde bestätigte ,mit der eigenen Unterschrift
verehene Photographien , sowie eine von der Polizeibe¬
hörde des Wohnortes ausgestellte Aufenthaltsbescheini -
gung oorzuweisen .

frrMrie/e empfiehlt *»«
G. Becker'sche Buchdruckrrei

Psek-e-«ll.KlW«k
kaust jede » Quantum -um
höchste « Preis

C. v. Molitor. Brette«.
Schristleitung : H . Becker.- Druck und Verlag : Gottlieb Becker '

sche Buchdruckerri in Sinsheim

selbstgefertigte , und Teile, Zöpfe
aus prima Raturhaaren in ver¬
schiedenen Farben und Preis¬
lagen find zu haben bei

Georg Mutschler . Friseurmeister
Ausgegangene Haare werden

angekaust .

A. I4** - - -- - - —- - - j * - - o - ' ' - ‘

a . Zucker -Zusatz für Kinder bis zu emem Jahr 750 gr.
3 . Zuckerzusatz für alle Zuckermarken -Inhaber 250 gr.
4. Kandiszucker ca. 50 gr. per Kopf ohne Aufrechmmg.
5 . Nudeln für alle Brotkarten -Jnhaber 70 gr. pro Kops.
S. Zwieback für Kranke und Kinder unter zwei Jahren , sonne

Peftonen über 70 Jahren In Gemeinden mit Apotheken
wird der Zwieback in Apotheken ausgegeben.

Sinsheim , den 20. Februar 1918
Kommunalverband.
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Erscheint
Dienstag , Donnerstag

und Samstag .

Bezugs - Preis
mit dem wöchü . erscheinenden
Amtl . Derkündtgungsblatt

durch dir Post bezogen
monatlich 82 Pfennig
am Postschalter abgeholt ,
durch den Briefträger und

unsere Austräger
frei ins Haus gebracht

monatlich 60 Pfg .

andbote
iinShemer !eitung rrGrgründrr
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General-Anzeiger für das Elsenz- und Schwarzbachtal
Aelteste und verbreitetste Zeitung dieser Gegend . Laupt -Anzeigen -Blatt .

Anzeigen
kosten im Anzeigenteil die
Zeile (42 mm breit) 25 Psg .
bei Platzvorschrift 30 Psg .
im textlichen Teil (87 mm
breit) 50 Psg . an erster Stelle
60 Psg . Rabatt nach Tarif .

Schluß d.Anzeigenannahme
8 Uhr vorm . , für umfang¬
reichereAnzeigen Tags zuvor

4 Uhr nachmittags .

Geschäftszeit 1/28—? , Sams¬
tags bis 6 Uhr . Sonntags

geschlossen .

Fernsprechanschlutz Nr . l l .

S
Du : Alufterung findet in Karlsruhe , im Gasthaus

„3nr Rose, " Amalienstr . 87 statt und zwar am 4. Mörz
1918 , pünktlich um 8 Uhr vormittags .

Die Landsturmmusterungspflichtigen erhallen auf
Grund der Stellungsoorladung bei den badischen Bah¬
nen eine kostenfreie Militärfahrkarte sowohl für die
Hin - als auch die Rückfahrt .

Unberechtigtes Nichterscheinen wird bestraft.
Das k. u . k. österr .-ungar . Konsulat in Karlsruhe .

Die Unterstützung aus dem Karl Boromäus -Fond in
Mannheim pro 1918 betr .

Die Armenrillmder ehemals pfälzischen Orte Eschel -
h ^ ni . .dronn , Daisbach ^ nit Ursenbacherhof, Hilsbach , mit

Iunghof , Kirchardt , Reihen , Sinsheim mit Immelhäu -
serhof und Stift , Steinsfurt , Weiler mit Birkenauer¬
hof und Ziegelhof , Zuzenhausen , Bargen , Epfenbach mit
Wagenmühle , Flinsbach , Helmstadt mit Ingelheimer -
hof und Weilerhof , Helmhof , Gemeinde Neckarbischofs¬
heim , Obergimpern mit Eulenberg und Wagenbach,
Reichartshausen mit Kleinsmühle , Siegelsbach mit
Schnepfenhardter Mühle und Untergimpern werden ver¬
anlaßt , die einkommenden Gesuche um Unterstützung aus
dem Karl -Boromäus -Fond in Mannheim mit Aeußer-
ung über Religion , Vermögen , Erwerbs - und Famil¬
ien -Verhältnisse der Bittsteller binnen 4 Wochen hier¬
her oorzulegen .

Sinsheim , den 12 . Februar 1918.
Großh . Bezirksamt .

Das Waffentragen detr.
Wir bringen nachstehend die Bestimmung des § 1

der Verordnung vom 6 . März 1897 zur öffentlichen
Kenntnis :

§ 1 ;
Minderjährigen Personen ist es untersagt, ohne poli¬

zeiliche Erlaubnis an öffentlichen Orten Schußwaffen,
Stockdegen, Dolche oder ähnliche im Griffe feststehende
oder mittels eine» Vorrichtung feststellbare Stichwaffen
mit sich zu führen.

Das gleiche gilt für Landstreicher, Zuhälter , Zigeu¬
ner und alle nach Zigeunerart wandernden Personen.

Sinsheim , den 2 . Februar 1918.
Großh . Bezirksamt .

Die Reinigung der Obstbäume von Misteln betr.
Die Bürgermeisterämter des Bezirks werden unter

Hinweis auf § 40 Ziffer 3 und 4 der Feldpolizeiordnung
beauftragt , durch öffentliche Bekanntmachung die Anord¬
nung zur Ausrottung der Schmarotzerpflanzen auf den
Obstbäumen (namentlich der Misteln) alsbald zu erlaflen
und den Vollzug der Anordnung binnen 6 Wochen hierher
anzuzeigen .

Sinsheim , hen 19. Februar 1918.
Großh . Bezirksamt .

Bekanntmachung . .
Die Förderung der Obstbaumzncht betr.

Die Bürgermeisterämter des Bezirks werden veran¬
laßt , auf Grund des § 40 Ziffer 1 der Feldpolizeiord¬
nung alsbald die Anordnung zu treffen, daß die auf der
Geinarkung befindlichen alten abgestorbenen Baumstumpen,
sowie eingegangene Obstbäume binnen 3 Monaten ge¬
fällt und weggeschaffl , sowie die dürren Aeste der Obst¬
bäume beseitigt werden. Der Vollzug der Verordnung ,
deren Nichtbeachtung seitens der Brumbesitzer die in
§ 40 der Feldpolizeiordnung angedrohte Strafe nach sich

ziehen würde, ist durch die Obstbaumwarte überwachen zu
lassen, nach Ablauf dieser Frist ist über den Vollzug un¬
ter genauer Bezeichnung der Säumigen anher zu berichten

Sinsheim , den 8. Februar 1918 . _

_ Großh . Bezirksamt ._
■ 9 - ■

Monatliche Durchschnittspreise von Hafer , Roggenstroh
und Heu .

Aufgrund des § 11 Satz 2 . des Kriegsleistungs¬
gesetzes vom 13. Juni 1873 (R . G . Bl . S . 129 u . f.) in
Verbindung mit der Vollzugsverordnung vom 1 . April
1876 (R . G . Bl .S . 137 u . f .) in der für das Großher -
zogtum derzeit gellenden Fassung , gelten für Rauh¬
futter (Fourage ) , das durch Ankauf beschafft werden
mußte , die folgenden Vergütungssätze :

Für den Monat Januar 1918

Maßgebender
Haupt¬

marktort .

Mannheim

Roggenstroh
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Wiesen¬
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100 Kilogramm in Mark

i «. -

Es wlld noch besonders darauf aufmerksam gemacht ,
«ife

“ - “ - - •nur für die Futteraukäufe der Gemein¬daß diese Pre
den gelten .

Sinsheim , den 7 . Februar 1918.
Großh . Bezirksamt .

Unterstützung aus dem Kurpfälzische« Waisenfond in
Mannheim für das Fahr 1917.

Die Gesuche um Unterstützung aus dem kurpfälzi¬
schen Waisenfond in Mannheim für das Jahr 1918
sind längstens bis zum 20 . März lf . Fs . anher vorzu¬
legen .

Dabei weifen wir die Gemeindebehörden der vor¬
mals kurpfälzischen Orte an , die Unterstützungsgesuche
nach folgenden Abteilungen aufzustellen :

1 . Waise , deren beide Ettern gestorben sind ;
2 . Halbwaise , zu deren Erziehung der überlebende

Etternteil einer Unterstützung bedürftig ist ;
3 . uneheliche oder verwahrloste Kinder , welche bes¬

sere Erziehung bedürfen ;
4 . Taubstumme , Mödsinnige , sieche Arme , die sich

zur Ailfnahme in eine öffentliche Anstalt nicht eignen ;
5 . andere arme Personen , für welche ausnahms¬

weise wegen besonderer Verhältnisse eine Unterstützung
beantragt wird .

Bei den Abteilungen 3 , 4 und 5 ist jeweils anzu¬
geben, welcher Betrag für die betr . Person bereits aus
örtlichen Mitteln ausgewendet wird .

Wir bemerken , daß aus den Erträgnissen der be-
zeichneten Stiftung alljährlich auch ein kleiner Betrag
zur Unterstützung bedürftiger Waisenkinder aus dem ge¬
nußberechtigten Gemeinden behufs Ausbildung in ihrer
Crwerbsfähigkeit durch Gewährung von Beittägen zu
Lehr- und Unterrichtskosten verwendet werden kann ,und daß etwaige Gesuche um derartige Beihilfe mit
entsprechender Begründung binnen gleicher Frist hier¬
her vorzulegen sind . Derarttge Beihilfen werden nur

79 . Jahrgang
;elegt . Kühlmanns Vermittlung ist es
achtsamkeiten zu verhüten , aber der
inisteriums wird doch wohl erfolgen,
erden darf , daß sich in letzter Zeit wegen
a Polen erhebliche Mißstimmung in
Deutschland zeigte. Interessant ist das
litärischen Polens . Das polnische Heer
werden, ein Teil trat zu den Russen
i dort interniert . Während die Polen
tt sich jede Gemeinschaft mit den Deut¬
ersuchten jetzt die polnischen Truppe «
li Heer , mit den Deutschen Kämpfen zu

e Frage stellt die „Köln . Ztg .
" an die

tzt so bitter über das ihnen widerfcch -
klagen , indem sie schreibt : „Glück hat
lr der Tüchtige , sagt das Goethewort .
>taaten und Völker so gut wie für den
:n . Die Polen finden , daß sie Unglück
em Friedensschluß , der den Krieg zwi-

Heu alle Brüte ttt ukrainischen Teil Rußlands beendet
tüchtig gewesen in diesem Kriege , daß

sschluß Glück unter allen Umständen
ssen ? Man muß schon ein Pole sein ,
auf diese Frage den Mut für ein Fa

W * | f UV4p Ulljvil VUlUJSfWil '
tik in ihrer aus bitterer Erfichrung geborenen neuen Ein¬
sicht, die mit kühler Klarheit des Denkens heißen Wil¬
len zur positiven politischen Tat verbinden muß , nun -
mchc bis zum glücklichen Ende bcharren wird . Rur
dadurch kann sie die von Herrn v. Kühlmann festgestellte
erhebliche Besserung der wcchren Friedensaussichten voll
«mswetten . 3n Erwartung solchen Handelns u . Geschehens
möge die sonst recht naheliegende Erörterung unterblei¬
ben , ob der jetzt eingetretene Anfangserfolg nicht schon

uyu J uu H« | uuu «u . -int : irctjuivi | iuuy »uuucu
die aus den Baltenländern immer dringlicher zu uns
herüberschallen , sollen nicht ungehört bleiben. Wirksa¬
me Maßnahmen werden ergriffen werden , um die ge¬
quälte Bevölkerung vor dem Sengen und Plündern räu¬
berischer Horden sicherzustellen und dem Zustand völ¬
liger Gesetzlosigkeit ein Ende zu machen .

Die Herren Polen .
Berlin , 21 . Febr . Bon zuständiger Seite erfahren

wir : In ganz Polen herrscht wieder Ruhe . Die Auf -

nserer Gefangenen in Rußland .
Febr . Aus Meldungen , die jetzt nach
ltzland eingehen , erkennt man deutlich,
Äschen Phrasen der Bolschewiki von

und Menschlichkeit bestellt ist . Die
r Gefangenen starrt von Schmutz und
geziefer . Die Unsauberkeit der russi-
lager erzeugt zahlreiche Krankheit « »
SterMchkeitsziffer unter den Gefangc -

: Angaben von einwandfreien Zeugen
recht so, hier sollen sie verrecken!

" HÄ
-sage ein Rohling von Lagerkomman -
s an Medikamenten und Verbandsstoff
Batte ungereinigt immer wieder ver-
»ollständig vom Eiter durchtränkt ist .
ckenden Krankheiten werden nicht in
atergebracht . Knutenschläge und Futz -
Tagesordnung . Und solche Greuel ge -

ien Republik , die sich allen anderen so
n vorkommt . Es ist hier dieselbe Sa -
aß der Bolschewismus sich im ganzen
ausch darstellt . Was soll di« Regier -
mg ist am Platze , nicht an den wehrlo¬
serer Hand , sondern an den Blutmen -
% die der Welt vorschwätzen , sie woll -
e des Kapitalismus befreien , und die
n viel grauenvolleres Joch aufzwingen ,

der Entfesselung aller niedrigen In¬
ewattherrschast der Roheit .

sche Kurier in Berlin
eingetroffen.
Jebr . Der russische Kurier , der vor-
1 deutschen Linien passiert hatte , traf
Berlin ein und überreichte die Frie -

c Petersburger Regierung . Die Ur -
)e>n bekannten Petersburger Funk¬
ereinstimmt , ist von Lenin und Trotz-

ahalt der deutschen Antwortnote , die
inigen Tagen abgesandt werden kann ,
.'hende Beratungen gepflogen werden,
-riedensoerhandlungen dürsten wieder
stattfinden , aber erst auf Grund eines
zuvor genau festgelegten Programms ,

ie wird diese Behandlungen in erster
losenberg fuhren . Der wird bereits in
i nach Brest -Litowsk begeben , um dort
n Verhandlungen vorzubereiten . Bor -
ese Besprechungen ist natürlich , daß
: von uns gestellten Bedingungen cin -

Die neue Lage.
Denm , 22 . Iebr . Bon kompetenter Seite wlld uns

berichtet : Die Gerüchte über den neuen Umsturz in
Petersburg haben keine Bestätigung erfahren . Wie man
in maßgebenden Kreisen Berlins die Lage Rußlands
beurteilt , scheint die Stellung Trotzkis und Lenins be¬
droht . aber noch nicht gefährdet . Die Nachrichten aus
Kopenhagen und dem Haag , die von der Flucht Trotz¬kis und Lenins in eine neutrale Botschaft oder nach Rigameldeten , können schon insofern nicht ganz stimmen, da
sie schon am 19. Februar bekannt wurden , während am

» sj
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keine Macht auf Erden, die sie unter das russische Joch
zurückzwingen könne . Tausendmal lieber gehen wir
elend zugrunde mit unseren Frauen und Kindern, ehe
wir uns zwingen lassen, auch nur ein Wort von unse¬
rer Erklärung zurückzunehmen . W 'r vertrauen fest anf
die Macht und die Hilfsbereitschaft Deutschlands und
wenden uns in letzter Stunde an das deutsche Volk
aller Parieirichtungen mit unserem Ruf um Rettung aus
schwerster Rot ."

Der Krieg zur See .
Reue D« senkungen.

B« lin, 19 . Febr . (WB . Amtlick .1 2m mittleren
Teile des Mittelmeeres haben unsere U
pfer und zehn Segler versenkt , wodurc
Transportverkehr nach Italien geschc
der vernichteten Dampfer, von denen
Nationalität war, wurden aus stark
zügen herausgeschossen. Eine U -Boo
eines Jweimasters-Raeschoners wurde
Merietreffer eines U -Bootes schwer be

Wieder 23000 Donnen vers
Berlin . 20 . Febr . (WB . Amtlich .) I ,

meer erzielten unsere U-Bnote neue Erfo
ienischen Transportverkehr . 230V0 Br .-R -
delsschisfsrmnnes wurden von ihnen vernill
senkten Schiffen befanden sich der italienis,
mit Kohlen von Marseiile nach Livorno , die b
Dampfer „ Newminster"

, „Abby"
(3114 B

(4406 Br .-R .-T .) und „Abukir " (3660 B
den versenkten Dampfern wurden aus ein
sicherten Geleitzug , einer aus Zerstörerdeckl

Das U-Boot -Ergebnis it
632000 Tonne «

Berlin, 21 . Februar. Im Mo
durch kriegerische Maßnahmen der *2
samt 632 000 Brutto -Reg ister-Tonnei
Feinde nutzbaren Handelsschiffsraumes
Damit beläuft sich das Ergebnis des
uneingeschränkten U-Boot-Krieges auf
Registertonnen .

im Handwerk untergebrachten Lehrling ist in erschreckendem Mä¬
he zurückqrgangen. Eie wandern vielfach ohne Rücksicht auf ihr
späteres Tortkommen ab zur Industrie , weil sie bei dieser höhe¬
re Löhne erhalten . Das ist zum größten Schaden für den Lehr¬
ling wie auch für unser Wirtschaftsleben . Mit einer besseren Ent¬
lohnung der Lehrlinge ist heute jeder verständige Meister ohne
weiteres einverstanden. Es kommt ihm keineswegs auf eine billi¬
ge . jugendliche Arbeitskraft an . sondern er wird sein Hauptaugen¬
merk auf die Ausbildung des Lehrlings legen . Der Meister wird
auch dafür sorgen, dah der Lehrling nach 10 bis 15 Jahren ein
Kapital zur Verfügung bekommt, um sich ftlbständig zu machen .
Es sollen daher die Eltern ihre Kinder an Ostern nicht nur einem
gelernten Berufe zuführen , sondern auch nur einem Meister in
die Lehre geben , der eine Lehrlingsoersicherung beim Landesver¬
band der dad . Gewerbe- und tzandwerkerocreinigungen für den
KNaben obfchließt. Der Lehrling erhält dann nach seiner Gesellen¬
zeit rin kleines Kapital von 500, 1000 , 1500 oder 2000 Mk .

« n* (Rttpfiijtitmn lWl<5 ihn lllf

4 Dom Neckar, 20. Febr . (Eta l l rege ln .) Die Milch¬
händler einer süddeutschen Großstadt haben s. Z . den für sie lie¬
fernden Milchproduzenten eine Reihe von „ Stallregeln - zugehe«
lassen , deren Beachtung wir manchem Milchlieferanlrn hiesiger
Gegend ebenfalls ans Herz legen möchten. Sie lauten : 1 . Halte
den Stall rein , hell und lustig : 2 . sorg« dafür , daß der Wärme¬
grad im Stall 12— 15 Gr . Celsius beträgt ; 3. dein Vieh sei rein
und gesund; 4. sorge für gutes Futter ; 5. gehe bei der Gewin¬
nung von Milch möglichst reinlich um ; 6. reinige das Euter vor
dem Melken ; 7 . reinig« und Kühle die Milch sofort nach dem
Melken ; 8 . denke stets daran , daß die Kuh ein empfindsames
Wesen ist ; 9 . mische die ftisch« Milch nicht mit der alten ; end¬
lich 10. liefere die Milch von Kühen , die gekalbt haben, erst
14 Tage nach dem Abkalben ab . — Diese Regeln sind groß-
gedruckt und aus Pappdeckel aufgezogen auf dem Lande auf«
^

NMargemiiud . 20. Febr . (Tödlicher Ab sturz .) Beim
Hüben von Bäumen stürzte der 55jährige Taglöhner Adam

Aus Nah und Z
- \- Sinsheim , 21 . Febr . (B o r t rag .) :

hält der hiesige Frauenoerein seine 5
l u n g im Gasthaus zum Löwen ab . Derseli
beginnend der Bortrag des Herrn Geh. 5
Dreßler aus Karlsruhe über „Kleinkinderf
dieser Dortrag eine Frage von allergrößter
wird er der Allgemeinheit zugänglich gemachl
gen an eine sehr groß Zahl auswärtiger 5
gen. Es ist darum zu hoffen, daß von hi«
zahlreiche Besucher einfinden werde» . Im
Auswärts Kommenden findet die geschlossene
lunq erst nach dem Vortrage und der sich
Besprechung statt . — (Bei den Einladungei
Me ist ein Versehen voraekommen. Der
türlich nicht am 24. März sondern am 2 4.

0 Sinsheim , 21 . Febr . ( Zur Beru
wiederum die Zeit heran , wo sich eine große
schen zur Wahl eines Berufes zu entscheide

Bezirk;- m>d.Sr>Mssch»ß von
und vom

Badischen Heimai
Sinsheim .

Im Anschlüsse an die am 3 . März ds
Uhr im Löwensaale stattfindende Gen,
Männerhilfsvereims Sinsheim findet eine öff>
Ausschüsse statt mit folgender Tagesordnung :

1 . Tätigkeitsbericht.
2. Rechnungsablage.
3. Neuorganisation des Sammel - und

Mitglieder und Freunde sind freundlichf
, Der Borsitzende :

Tritscheter .

8
gegeben werden , ipenn ein Gewähr für sachgemäße Aus¬
bildung der Lehrlinge gegeben und der Nachweis hierüber
durch eine Beteiligung der Lehrlinge an den Lehrlings -
Ausstellungen , sowie das Zeugnis befriedigender Beur-
tciluirg der Arbeiten erbracht wird.

Sinsheim , den 12 . Februar 1918.
Großh. Bezirksamt .

Die Schonzeit der Fische betr.
Wir machen darauf aufmerksam, daß nach der Lan¬

desfischereiordnung vom 2. Februar 1890 die Schonzeit
für Regenbogenforellen vom l . März bis 30 April fest¬
gesetzt ist. Die Anfangs- und Endtage sind in die
Schonzeit mitinbegriffen. Während der Schonzeit aus¬
schließlich der drei ersten Tagen derselben , dürfen Fische
der betr. Artweder auf dem Markt gebracht noch sonstwieseil¬
gehalten oder zu solchen Zwecken versendet werden. Zu¬
widerhandlungen werden an Geld bis zu 150 Mark be¬
straft.

Sinsheim , den 19 . Februar 1918 .

_
Grotzh. Bezirksamt ._

Viehzählung am 1 . März I . Z. betr .
An sämtliche Bürgermeisterämter des Bezirks:
Gemäß der Bundesratsverordnung vom 9. August

1917 ist am 1 . März l . Js . eine Viehzählung vorzuneh¬
men welche die Zählung der Bestände an Pferden , Rind¬
vieh , Schafen , Schweine , Ziegen , Kaninchen und Feder¬
vieh umfaßt . Die hierfür bestimmten Ortslisten werden
den Bürgermeisterämtern für eine einfache Fertigung zu¬
gehen . Die Listen sind nach erfolgter Zählung und Zu¬
sammenstellung bis 4. März uns einzusenden . Weiter
benötigte Vordrucke sind beim Stat . Landesamt zu be¬
stellen .

Sinsheim , den 20. Februar 1918.

_ Grotzh . Bezirksamt ._
Zahlung der Kriegsteuer.

Das letzte Drittel der Kriegsabgabe der Einzelper¬

sonen ist bis zum 1 . März 1918 zu entrichten. Die
Steuerpflichtigen werden deshalb aufgefordert , die fälligen
Beträge noch im Februar oder spätestens am 1 . März
d . Js . zu bezahlen . Geschieht dies nicht , so müßte di«
Zwangsvollstreckung angeordnet werden. Eine persönliche
Mahnung des einzelnen Steuerpflichtige » findet nicht
statt . Auf Antrag kann in den dazu geeigneten Fällen
der fällige Betrag gegen Sicherheitsleistung gestundet
werden.

Alle Kriegssteuerschuldigkeiten, die — gleichviel aus
welchen Gründen — erst nach dem 30. Juni 1917 be¬
zahlt werden, muffen vom 1 . Juli 1917 an mit 5 vom
Hundert verzinst werden . ^

Sinsheim , den 19. Februar
* 18 .

Grotzh . Finanzamt .

Bekanntmachung.
Am 5 . und 6. März l . Js . findet an der landwirt¬

schaftlichen Winterschule zu Eppingen für Kreisangehörige
ein Kurs über Schnitt nnd Behandlung junger Obstbän-
me statt. Die Unterweisungen sind unentgeltlich, Land¬
wirte und Gartenbesitzer, die sich die für die Baumbe¬
handlung nötigen Grundlagen verschaffen wollen , sind zur
Beteiligung freundlichst eingeladen.

Anmeldungen wollen bis 28 . Februar l . Js . an
Herrn Kreisobstbau-Jnspektor Blaser in Heidelberg, La-
denburgerstr. 3 » eingereicht werden.

Heidelberg , den 15 . Februar 1918 .
Der Sonderausschuß für Förderung des Obstbaues.

Bekanntmachung
Die Gewinnung und das Sammeln von Laub jeder

Art ist in den Domänen - und Gemeindewaldungen ohne
forstpolizeiliche Genehmigung verboten. Zuwiderhand¬
lungen werden streng bestraft.

Oden heim , den 9 . Februar 1918.
Grotzh . Forstamt .

HB

I Farbbänder mit W
H sowie

| Kohlepapieri
D liefert in bester Qualität zu Vorteil

§§ Büromaschinen-Vertrieb Ca
M Heidelberg, Haupstr. 9. F
M — Verlangen Sie sofort Ang,

^BMiimiiiiiiiiimiiiiniHiimniiniiiiNiniiiiiimiHimiiiiimi
Der Kriegsausschuß für Oele und

schließt
Anbauverträge für Somm ,

Für Sommerrübsen . Leindotter,
werden außer den lohnenden Abnahm
zu lagen , für Senf außerdem eine
währt . Der Bezug von Ammoniak
vermittelt. Im Grobherzogtum Bader
Gegend, der Anbau sowohl von Rübs
auch von Dotter und Senf empfohlen

Näheres über Abschluß der Al
Bezug von Saatgut durch den unterzeî . . . „
uär des Kriegsausschusses:

Gttrridrbüro in Mannheim, Binnenhafenstr . 9/10.

gichtiges Mächen
das kochen kann , eh: lich und brav
ist. in schönen Haushalt , kinderl .
Ehepaar nach Heidelberg , Al-
bert-Ueberlestr. II , gesucht .

frsektbrieje empfiehlt »e
G. Becker'sche Buchdruckern

Pserdkhlme.KiWire
kauft jede» Quantum zum
höchsten Preis

Börsten- & PmseWM
C. o. Molitor. Brette«.

<0 ^ 14
selbstgefertigte , und Teile, Zöpfe
aus prima Naturhaaren in ver¬
schiedenen Farben und Preis¬
lagen find zu haben bei

GeorgMutschler. Friseurmeister
Ausgegangene Haare werden

angekaust .

3. Zucker -Zusatz für Kinder bis zu einem Jahr 750 gr.
9 . Zuckerzusatz für alle Zuckermarken -Jnhaber 250 gr.
4. Kandiszucker ca. 50 gr. per Kopf ohne Aufrechnung.
5 . Nudeln für alle Brottarten -Jnhaber 70 gr. pro Kopf .
6. Zwieback für Kranke und Kinder unter zwei Jahren , sowie

Personen über 70 Jahren . In Gemeinden mit Apotheken
wird der Zwieback in Apotheken ausgegeben.

Sinsheim , den 20. Februar 1918
Kommnnaloerband.

Schristlettung : H . DeckerDruck und Verlag : Gottlieb Becker 'sche Buchdruckerri i» Sinsheim .
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